
W s —JHS оООІ -314/8ir~g2*^j; 8 ,
I 000008
I ______

higkeit der Inhaftierten in allen Phasen dee Strafver
fahrens .

Zur Verhinderung und Abwehr feindlicher Aktivitäten, insbe
sondere von Provokationen, Geiselnahmen und Inhaftiertenbe
freiungen bei gerichtlichen Haupt Verhandlungen, Transporten 
und FlugüberfUhrungen aus dem sozialistischen Ausland arbei
tet der politisch-operative Untersuchungshaftvollzug eng mit 
anderen operativen Linien des Mf S zusammen«

Weiterhin gewährleistet der politisch-operative Untersuchungs
haft Vollzug das Zusammenwirken mit den anderen am Vollzug der 
Untersuchungshaft beteiligten Organe - der Staatsanwaltschaft 
und den Gerichten - und organisiert in Durchsetzung der ge- 
setzliohen Bestimmungen und Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortung das Zusammenwirken mit den Organen des MdI so
wie mit anderen staatliohen bzw. gesellschaftlichen Organen 
und Einrichtungen (z. B. in Vorbereitung der Wiedereinglie
derung von Strafgefangenen).

2. Die rechtliche Ausgestaltung des Untersuohungshaftvoll- 
zuges im MfS und die sich daraus ableitendsn prinzipiel
len Anforderungen an die Angehörigen der Linie XXV des
MfS    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Verhaftung sowie die Untersuohungshaft sind schwerwiegen
de strafprozessuale Zwangsmaßnahmen, die entsprechend Arti
kel 99 der Verfassung, Artikel k des StGB und der §§ 3 und 
6 der StPO nur dann angewandt werden dürfen, wenn dies ge
setzlich zulässig und unumgänglloh ist.


